
 PROTOKOLL 

über die ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 

des GEMEINDERATES der Marktgemeinde WANG 

am Freitag, den 09.12.2022 

im Sitzungssaal der Marktgemeinde 
 

Beginn:  17.00 Uhr                         Ende:  18.10 Uhr 

------------------------------------------------------------------------------ 

Anwesend:  

Vorsitzender: SONNLEITNER Franz, Bgm.   

HEIGL Markus   SCHARNER Doris    

SCHODER Lukas    HALBARTSCHLAGER Reinhard

 RAAB Wolfgang    FAHRNBERGER Heidemarie 

 ROSENEDER Gerhard  ZEHETHOFER Johannes   

JUNGWIRTH Manfred  HOCHHOLZER Alfred   

 LANGSENLEHNER Christian  BUCHEBNER Josef  

 BRANDL Manfred    BENEDER Johann 

 

Abwesend: 

entschuldigt: HÖLLMÜLLER Thomas   HEIGL Martin   

HÖLLMÜLLER Herbert   BUCHEBNER Leopold  
   

nicht entschuldigt: 
     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Schriftführer:        Hofmarcher Christian     

Sonstige Beteiligte:     Eßletzbichler Beatrix 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Die Ladung zur Sitzung erfolgte mit E-Mail. 

Die Sitzung war beschlussfähig. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 TAGESORDNUNG 

Punkt  1:  Entscheidung über Einwendungen gegen die Protokolle vom 20.10.2022 

Punkt  2:  Bericht des Prüfungsausschusse 

Punkt  3:  WVA, BA 13 – Südhang, Vertrag über die Benützung von öffentlichem Wassergut 

Punkt  4:  Güterwege Erhaltung, Arbeitsprogramm 2023 

Punkt  5:  Güterwege EU-Projekt Sandweg, Grundsatzbeschluss 

Punkt  6:  Übertragung der Vollziehung des § 32 NÖ Bauordnung an den Gemeinde- 

                 verband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk Scheibbs  

Punkt  7:  Katholisches Bildungswerk der Pfarre Steinakirchen/F, Subvention 2023 

Punkt  8:  Jagdgenossenschaft Pyhrafeld, Ankauf Drohne, Beitrag 

Punkt  9:  Voranschlag 2023 mit Dienstpostenplan 

Punkt 10:  Funktionsdienstposten, Verordnung 



VERLAUF DER SITZUNG 

Der Vorsitzende, Bürgermeister Franz Sonnleitner eröffnet die Sitzung, teilt mit das die Einla-

dungskurrende jedem zugegangen ist und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 

 

1. Entscheidung über Einwendungen gegen die Protokolle vom 20.10.2022 

  Die Sitzungsprotokolle vom 20.10.2022 wurden am 24.10.2022 per E-Mail über-

mittelt. Da keine schriftlichen Einwendungen gegen die Protokolle erhoben wurden gelten diese 

als genehmigt und werden unterfertigt. 

 

2. Bericht des Prüfungsausschusses 
  Der Vorsitzende berichtet, dass heute, am 09.12.2022 eine Sitzung des Prü-

fungsaussschusses stattgefunden hat und ersucht Obmann Roseneder Gerhard um seinen Be-

richt. Dieser berichtet, dass die Rechnungen der „Hengstbergstraße“ geprüft wurden und die 

Auftrags- u. Abrechnungszahlen nur geringfügig abweichen. Weiters wurde noch der Voran-

schlag 2023 durchgesehen und besprochen. 

Der Bericht wird vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen. 

Herr Halbartschlager Reinhard erscheint zur Sitzung. 

 

3. WVA, BA 13 – Südhang, Vertrag über die Benützung  
                                              von öffentlichem Wassergut 

   Der Bürgermeister berichtet, dass im Zuge der Errichtung der Wasserleitung für den 

Südhang die Benützung des Grundstückes 768, KG Reidlingberg (Thurhofwanggraben) erfor-

derlich ist. Dazu ist mit der Republik Österreich, Öffentliches Wassergut, vertreten durch die 

Landeshauptfrau von NÖ als Verwalterin des öffentlichen Wassergutes ein entsprechender Ver-

trag abzuschließen, welcher bereits vorliegt. Der Vertrag wurde vorab dem Gemeinderat mit E-

Mail zur Kenntnisnahme übermittelt und kann daher die Verlesung entfallen. 

Antrag des Vorstandes: Der Gemeinderat möge den Vertrag, WA1-ÖWG-47054/074-

2022 über die Benützung von öffentlichem Wassergut, Grundstück 768, KG Reidlingberg, 

"Thurhofwanggraben" (Beilage A) beschließen. 

Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

4. Güterwege Erhaltung, Arbeitsprogramm 2023 

  Der Vorsitzende berichtet, dass am 28. September mit Rabl Siegfried von der Ab-

teilung Güterwege das Erhaltungsprogramm 2023 besprochen und ein Förderantrag über € 

60.000,00 eingereicht wurde. Es sollen beim GW "Luagbauer/Lehmgstetten" Setzungen (ent-

lang vom Rückhaltebecken) saniert werden, wobei hier € 50.000,00 und für diverse Kleimaß-

nahmen € 10.000,00 vorgesehen sind. Beim GW Luagbauer gibt es keine Interessentenleistun-

gen lt. GR-Beschluss vom 19.02.1999. Ein Zusage der Abteilung ST8, Güterwege gibt es der-

zeit nur über ein Baubudget von € 30.000,00.  

Antrag des Vorstandes: Der Gemeinderat möge das Arbeitsprogramm 2023 mit dem GW 

"Luagbauer/Lehmgstetten" sowie mit diversen Kleinmaßnahmen - entsprechend der Nieder-

schrift vom 18.09.2022 - mit Gesamtbaukosten von € 60.000,00 beschließen. 

Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

5. Güterwege EU-Projekt Sandweg, Grundsatzbeschluss 

  Der Vorsitzende berichtet, dass der GW "Sandweg" (Länge ca. 450 m), der be-

reits in einem sehr schlechten Zustand war, durch das Unwetter 2021 weiter beschädigt wurde. 

Bei der Besichtigung durch die GW-Abteilung wurde vereinbart die Schäden nur provisorisch zu 

sanieren. Für 2023 wird durch ein EU-Projekt eine Instandsetzung von ca. € 80.000,00  in Aus-



sicht gestellt, wobei die Kosten mit 50 % Gemeinde und 50 % EU-Geldern aufgeteilt werden. Es 

gibt hier keine Interessentenbeiträge, da es eine Verbindung zwischen zwei Landesstraßen ist. 

Antrag des Vorstandes: Der Gemeinderat möge den Grundsatzbeschluss zur Neuerrich-

tung/Instandsetzung des GW "Sandweg" mit voraussichtlichen Baukosten von € 80.000,00 und 

einer EU-Förderung von 50 % beschließen. 

Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

6. Übertragung der Vollziehung des § 32 NÖ Bauordnung an den Gemeinde- 

         verband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk Scheibbs 

  Bgm. Sonnleitner berichtet, dass der § 32 der NÖ Bauordnung die periodische 

Überprüfung von Zentralheizungsanlagen, Wärmepumpen, Klimaanlagen, etc. regelt. Diese pe-

riodische Überprüfung (= alle 3 Jahre) kann nur ein Fachpersonal (Installateur oder Rauchfang-

kehrer) durchführen. Die NÖ Landesregierung hat eine Datenbank für Energieausweise und An-

lagendaten für die im § 32 geregelten Anlagen eingerichtet. Diese Berichte sind vom Fachper-

sonal dort einzupflegen. Die Baubehörde (Gemeinde) hat die Einhaltung der Anlagenprüfungen 

zu kontrolllieren. An den GVU könnte die Vollziehung dieser Aufgaben nach § 32 NÖ BO über-

tragen werden, speziell das gesamte Mahnwesen nach Mängeln würde viel Arbeitsaufwand er-

sparen. Es wird mit Kosten von ca. € 0,50 pro Einwohner und Jahr gerechnet (ca. € 700,00). 

Antrag des Vorstandes: Der Gemeinderat möge eine Übertragung der Vollziehung des § 

32 der NÖ Bauordnung 2014, LGBl. Nr. 1/2015, und alle darauf thematisch Bezug nehmenden 

Bestimmungen der NÖ Bauordnung bzw. der NÖ Bautechnikverordnung an den Gemeindever-

band für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk Scheibbs ab 01.01.2023 in Sinne des 

§ 3 Abs. 3 der Satzung des Gemeindeverbandes beschließen. 

Beschluss: Der Antrag wird mehrstimmig angenommen. 

Abstimmungsergebnis: 13 dafür / 1 dagegen (Beneder Johann) 

 

7. Katholisches Bildungswerk der Pfarre Steinakirchen/F, Subvention 2023 

  Wie bereits in den vergangenen Jahren wurde vom Bildungswerk der Pfarre ein 

Ansuchen um Subvention übermittelt welches von Bgm. Sonnleitner verlesen wird. In den ver-

gangenen Jahren hatten wir immer € 150,00 und soll dieser Betrag auch heuer wieder beibehal-

ten werden. 

Antrag des Vorstandes: Der Gemeinderat möge für das Katholische Bildungswerk der 

Pfarre Steinakirchen für das  Jahr 2023 eine Subvention von € 150,00 beschließen. 

Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

8. Jagdgenossenschaft Pyhrafeld, Ankauf Drohne, Beitrag 

  Bgm. Sonnleitner berichtet, dass seitens der Jagdgenossenschaft Pyhrafeld eine 

Drohne mit Wärmebildkamera mit Kosten von ca. € 6.400,00 angeschafft wird. 5-6 Personen 

werden auch den Flugschein dafür absolvieren. Seitens der Raiba gibt es einen Zuschuss von € 

250,00.  Zur Info: der jährliche Jagdpacht der 3 Genossenschaften beträgt € 7.580,00, davon 

werden jedoch ca. € 1.000,00 nicht behoben und einbehalten. Vom Vorstand wird ein Beitrag 

von € 500,00 vorgeschlagen, welcher - bei Antrag - auch den anderen Jagdgenossenschaften 

gewährt werden soll. 

Antrag des Vorstandes: Der Gemeinderat möge der Jagdgenossenschaft Pyhrafeld zum 

Ankauf einer Drohne einen Beitrag von € 500,00 genehmigen und beschließen. 

Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

 

 



9. Voranschlag 2023 mit Dienstpostenplan 

  Der Voranschlag 2023 ist in der Zeit vom 14.11. bis 28.11.2022 zur öffentlichen 

Einsicht aufgelegen und jedem Gemeinderat vorab eine Ausfertigung übermittelt worden. Es 

wurden keine Stellungnahmen abgegeben. Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein positives Netto-

ergebnis von € 163.400,00. Im Finanzierungshaushalt haben wir bei der operativen Gebarung 

(lfd. Einnahmen und Ausgaben) ein Plus von € 553.100,00. Diese Summe steht für Darlehen-

stilgungen und Investitionen zur Verfügung. Auch das Haushaltspotenzial ist positiv. Durch die 

noch nicht genaue Bevölkerungszahl dem Strompreis, Gehälter, etc.  wird es eines baldigen 

Nachtragsvoranschlag bedürfen. Auch ein Thema heuer ist der Dienstpostenplan.  

Herr Brandl Manfred erscheint zur Sitzung. 

Sekretär Hofmarcher erläutert den Voranschlag im Detail. 

Herr Beneder Johann erklärt seine Ablehnung zum Voranschlag 2023 mit den Vorhaben „Steg 

Grieswang“ und „Musikheim“.  

Antrag des Vorstandes: Der Gemeinderat möge den Voranschlag für das Haushaltsjahr 

2023 mit Dienstpostenplan beschließen. 

Beschluss: Der Antrag wird mehrstimmig angenommen. 

Abstimmungsergebnis: 13 dafür / 2 dagegen (Beneder Johann, Roseneder Gerhard) 

 

10. Funktionsdienstposten, Verordnung 
  Der Vorsitzende berichtet, dass im Zuge der Überprüfung des Dienstpostenpla-

nes durch die Fachabteilung der Gemeindeaufsicht auch eine Änderung der Verordnung über 

die Funktionsdienstposten notwendig ist. Auf Basis des mit dem Voranschlag beschlossenen 

Dienstpostenplanes ist die bestehende Verordnung vom 12.12.1997 im Bezug auf den Bauhof-

leiter abzuändern. Hingewiesen wird noch, dass eine Änderung der bestehenden Entlohnungs-

gruppen und -stufen dadurch nicht erfolgt. Die entsprechende Verordnung wird verlesen. 

Antrag des Vorstandes: Der Gemeinderat möge die Verordnung über die Zuordnung der 

Funktionsdienstposten des allgemeinen Schemas zu den Funktionsgruppen (Beilage B) be-

schließen. 

Beschluss: Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Das Protokoll dieser Sitzung umfasst 3 Seiten / Wang, am 12.12.2022 

 
 
 

.......................................                            ....................................... 
              Der Vorsitzende, Bürgermeister                                                       Der Schriftführer 

 
 
 
.......................................           ...................................... ...................................... 
               Vertreter der ÖVP                                             Vertreter der SPÖ                   Vertreter der FPÖ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BEILAGE   A:   
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
BEILAGE   B: 

 

 


